
 

Gesetzliche Regelung zur Einführung von Studienbeiträgen in Niedersachsen 

 

Auszug aus dem 

Niedersächsischen Hochschulgesetz  

(NHG) 

vom 24. Juni 2002 (Nds. GVBl. S. 286), geändert durch Artikel 4/1 des Haushaltsbegleitgeset-

zes vom 09. Dezember 2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neufassung 

des Verwaltungszustellungsegesetzes: 

 

- nicht amtliche Fassung – 

 

 
§ 11 

Studienbeiträge 

 

(1) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung erheben von Studierenden in grundständi-

gen Studiengängen sowie in Masterstudiengängen im Rahmen von konsekutiven Studien-

gängen für das lehrbezogene fachliche Leistungsangebot der Lehreinheiten und zentralen 

Einrichtungen sowie für Lehr- und Lernmaterialien Studienbeiträge. 2Die Studienbeiträge sind 

für jedes Semester der Regelstudienzeit zuzüglich vier weiterer Semester in Höhe von 500 

Euro und für jedes Trimester der Regelstudienzeit zuzüglich vier weiterer Trimester von 333 

Euro je Trimester zu erheben; Studienzeiten an Hochschulen im Geltungsbereich des Hoch-

schulrahmengesetzes werden angerechnet. 3Die Einnahmen hat die Hochschule einzusetzen, 

um insbesondere das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden zu verbes-

sern, zusätzliche Tutorien anzubieten und die Ausstattung der Bibliotheken sowie der Lehr- 

und Laborräume zu verbessern. 4Sofern aus den Einnahmen zusätzliches Lehrpersonal finan-

ziert wird, darf dieses nur zu solchen Lehraufgaben verpflichtet werden, die das für die Stu-

diengänge erforderliche Lehrangebot ergänzen oder vertiefen. 5§ 13 Abs. 8 bleibt unberührt. 

 

(2) 1Von der Erhebung der Studienbeiträge sind Studierende ausgenommen, die  

1. ein Kind im Sinne von § 25 Abs. 5 BaföG tatsächlich betreuen, das zu Beginn des je-

weiligen Semesters das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,  
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2. einen nach einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen pflegen,  

3. das Amt der Gleichstellungsbeauftragten wahrnehmen, ohne hierfür beurlaubt zu 

sein, für insgesamt bis zu zwei Semester,  

4. gleichzeitig bereits an einer anderen Hochschule zum Studium in einem gemeinsamen 

Studiengang eingeschrieben sind und dort den Studienbeitrag entrichten, 

5. eine in der Studienordnung vorgesehene Studienzeit im Ausland absolvieren, 

6. ein in der Studienordnung vorgesehenes praktisches Studiensemester absolvieren, 

7. das Praktische Jahr nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 5 der Ap-

probationsordnung für Ärzte absolvieren oder nachbereiten oder  

8. nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Nrn.1 und 3 bis 5 von der Zahlung eines Verwaltungskosten-

beitrags ausgenommen sind. 
2Bei einem Parallelstudium an derselben Hochschule wird der Studienbeitrag nur einmal er-

hoben. 3In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 und 2 verlängert sich der in Absatz 1 Satz 2 festge-

legte Zeitraum um die Zeit, für die Studienbeiträge nicht erhoben wurden.  

 

(3) 1Die Studierenden sind verpflichtet, gegenüber der Hochschule auf Verlangen die Anga-

ben zu machen, die für die Festsetzung der Studienbeiträge erforderlich sind, und hierfür 

Unterlagen vorzulegen. 2Studierende, die dieser Verpflichtung in einer von der Hochschule 

gesetzten Frist nicht nachkommen, haben eine Langzeitstudiengebühr nach § 13 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 zu entrichten. 

 

§ 11 a 

Anspruch auf Darlehensgewährung 

 

(1) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die mit ihrer Einschreibung zur Zahlung 

von Studienbeiträgen nach § 11 verpflichtet sind sowie Studierende, die zur Zahlung von 

Studienbeiträgen nach § 11 verpflichtet sind, haben nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 im 

Rahmen eines Erststudiums einen Anspruch auf Gewährung eines Studiendarlehens in Höhe 

des Studienbeitrags. 2Die Gewährung von Studiendarlehen wird einem öffentlich-rechtlichen 

Kreditinstitut zur Wahrnehmung im eigenen Namen übertragen. 
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(2) 1Anspruchsberechtigt nach Absatz 1 sind  

1. Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, 

2. Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,  

3. Familienangehörige von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum, die das Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt 

nach Kapitel III oder IV der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienan-

gehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal-

ten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richt-

linien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 

75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. EU Nr. L 158 S. 77, Nr. 

L 229 S. 35) genießen, 

4. heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Aus-

länder im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-

1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), 

5. Ausländer und Staatenlose, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland 

erworben haben. 
2Keinen Anspruch auf ein Studiendarlehen nach Absatz 1 hat, wer bei Aufnahme des Erst-

studiums das 35. Lebensjahr vollendet hat. 3Satz 2 gilt nicht für Studierende,  

a) die aus persönlichen oder familiären Gründen, insbesondere der Erziehung von Kin-

dern bis zu 14 Jahren, gehindert waren, das Studium zu beginnen, oder  

b) die in Folge einer einschneidenden Veränderung ihrer persönlichen Verhältnisse be-

dürftig geworden sind. 
4Satz 3 gilt nur, wenn die oder der Studierende das Studium unverzüglich nach dem Wegfall 

der Hinderungsgründe nach Satz 3 Nr. 1 oder dem Eintritt der Voraussetzungen nach Satz 3 

Nr. 2 aufnimmt. 

 

(3) 1Der Anspruch nach Absatz 1 besteht für die Regelstudienzeit eines grundständigen Stu-

diums sowie eines Masterstudiengangs im Rahmen eines konsekutiven Studiengangs zuzüg-
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lich vier weiterer Semester oder Trimester. 2Studienzeiten an einer anderen Hochschule im 

Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sind anzurechnen. 3Zeiten der Beurlaubung 

sind nicht anzurechnen. 4Ist für die Erlangung des angestrebten Berufsabschlusses das Studi-

um zweier Studiengänge rechtlich erforderlich, so erhöht sich der Anspruch nach Absatz 1 

einmalig um die zusätzlich erforderliche Studienzeit. 

 

(4) 1Die Rückzahlung des Studiendarlehens darf frühestens nach Ablauf von zwei Jahren nach 

Beendigung des Studiums, spätestens nach Ablauf der doppelten Regelstudienzeit, verlangt 

werden, sofern die Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer ein Einkommen erzielt, 

das die in § 18 a Abs. 1 BAföG genannte Einkommensgrenze um mindestens 100 Euro über-

steigt. 2Die Rückzahlung des Studiendarlehens entfällt, soweit das Studiendarlehen ein-

schließlich der Zinsen zusammen mit den Darlehen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 BAföG 15.000 

Euro überschreitet. 

 

(5) 1Zur Sicherung der Rückzahlung der  Darlehen an das Kreditinstitut nach Absatz 1 Satz 2 

übernimmt das Land eine Ausfallbürgschaft. 2Zur Finanzierung dieser Ausfallbürgschaft sowie 

der sonstigen aus dem Darlehensprogramm erwachsenen Lasten richten die Hochschulen in 

staatlicher Verantwortung bei dem Kreditinstitut einen für diese Zwecke ausreichend ausges-

tatteten Fonds ein. 3Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung führen Beiträge an den 

Fonds ab, die nach der Anzahl der Studienbeitragspflichtigen im Sinne von § 11 Abs. 1 zu 

bemessen sind. 4Die Höhe der Beiträge an den Fonds, die Voraussetzungen zu dessen Inan-

spruchnahme sowie das Verfahren regelt das Fachministerium im Einvernehmen mit dem 

Finanzministerium durch Verordnung. 

 

§ 12 

Verwaltungskostenbeitrag 

 

(1) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung erheben für ihren Träger von den Studie-

renden für jedes Semester einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 75 Euro und für je-

des Trimester einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 50 Euro. 2Hiervon ausgenommen 

sind  
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1. ausländische Studierende, die eingeschrieben werden  

a)  aufgrund eines zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommens  

oder einer Hochschulpartnerschaft, soweit Gegenseitigkeit besteht, oder  

b)  im Rahmen von Förderprogrammen, die überwiegend aus öffentlichen  

Mitteln des Bundes oder der Länder finanziert werden,  

2.  Studierende, die bereits an einer anderen Hochschule zum Studium in einem gemeinsa-

men Studiengang eingeschrieben sind und dort den Verwaltungskostenbeitrag entrichten,  

3.  Studierende, die für ein ganzes Semester oder Trimester beurlaubt sind,  

4. Studierende, die ein aus öffentlichen Mitteln finanziertes Stipendium für ein Promotions-

studium oder gleichstehendes Studium erhalten, und  

5. Studierende an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege.  

 

(2) 1Der Verwaltungskostenbeitrag wird erhoben für das Leistungsangebot der Einrichtungen 

zur Verwaltung und Betreuung der Studierenden. 2Hierzu zählt insbesondere das Leistungs-

angebot der Verwaltungseinrichtungen für die Immatrikulation, für Prüfungen, für Praktika, 

für Studienberatung ohne Studienfachberatung und für akademische Auslandsangelegenhei-

ten. 3Nicht dazu gehört das Leistungsangebot zur Feststellung der Hochschulzugangsberech-

tigung sowie in Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren für den Hochschulzugang und 

die Hochschulzulassung. 

 

 

§ 13 

Langzeitstudiengebühren, 

sonstige Gebühren und Entgelte 

 

„(1) 1Ist ein Studienbeitrag nach Ablauf des in § 11 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 

Satz 3 festgelegten Zeitraums nicht mehr zu entrichten, so erheben die Hochschulen in staat-

licher Verantwortung für das Land von den Studierenden wegen der erhöhten Inanspruch-

nahme der staatlich finanzierten Hochschulinfrastruktur für jedes Semester oder Trimester 

eine Langzeitstudiengebühr in Höhe von  

1. 600 Euro ab dem folgenden ersten Semester, 

2. 700 Euro ab dem folgenden dritten Semester, 
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3. 800 Euro ab dem folgenden fünften Semester,  

4. 400 Euro ab dem folgenden ersten Trimester, 

5. 466 Euro ab dem folgenden vierten Trimester und 

6. 533 Euro ab dem folgenden siebten Trimester. 

 
2Hiervon ausgenommen sind Studierende, die für ein ganzes Semester oder Trimester beur-

laubt sind. 3§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 2 und 4 bis 7 gilt entsprechend. 4Bei einem Parallelstu-

dium an derselben Hochschule ist die Langzeitstudiengebühr zu erheben, wenn in einem der 

beiden Studiengänge der in § 11 Abs. 1 Satz 2 festgelegte Zeitraum abgelaufen ist. 
5Langzeitstudiengebühren werden erhoben für die lehrbezogenen fachlichen Leistungen der 

Lehreinheiten und zentralen Einrichtungen sowie für Lehr- und Lernmaterialien. 

  

(2) 1Von den Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 stehen den Hochschulen jährlich 5.000.000 

Euro zur Verfügung. 2Die Aufteilung auf die Hochschulen und, bei Hochschulen in Träger-

schaft von Stiftungen, auf die Stiftungen erfolgt entsprechend ihrem Anteil an dem Gesamt-

aufkommen. 3Die Verwendung der Mittel ist in der Zielvereinbarung zu regeln.  

 

(3) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung erheben für die Inanspruchnahme anderer 

als der in § 11 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Studienangebote Gebühren oder Entgelte. 
2Hiervon ausgenommen sind Studienangebote zur Heranbildung des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchses.3Bei der Festlegung der Gebühren und Entgelte ist der Aufwand 

der Hochschule zu berücksichtigen. 4Bei einem staatlichen oder einem hochschulpolitischen 

Interesse und bei Markteinführung können vom Aufwand Abschläge vorgenommen werden.  

 

(4) Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung erheben von Studierenden, die das 60. Le-

bensjahr vollendet haben, je Semester eine Studiengebühr von 800 Euro; § 11 findet keine 

Anwendung. 

 

(5) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwortung erheben von Gasthörerinnen und Gasthö-

rern je Semester eine Gebühr in Höhe von mindestens  

1.  50 Euro bei einer Belegung bis vier Semesterwochenstunden,  

2.  75 Euro bei einer Belegung von mehr als vier Semesterwochenstunden und  
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3.  125 Euro bei Einzelunterricht.  
2Für die Erbringung von Studienleistungen und die Ablegung von Prüfungen wird eine ge-

sonderte Gebühr erhoben, die nach dem Aufwand der Hochschule festzusetzen ist. 3Satz 1 

gilt nicht für Gasthörerinnen und Gasthörer, die Studierende einer anderen niedersächsischen 

Hochschule in staatlicher Verantwortung sind.  

 

(6) 1Für Angebote des allgemeinen Hochschulsports und für die Nutzung von Hochschulein-

richtungen durch Personen, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Hochschule sind, kön-

nen die Hochschulen in staatlicher Verantwortung Gebühren oder Entgelte erheben. 
2Entsprechendes gilt, wenn Mitglieder oder Angehörige der Hochschulen die Einrichtungen 

für außerhochschulische Zwecke nutzen. 3Nutzungsentgelte aus Nebentätigkeiten bleiben 

hiervon unberührt.  

 

(7) Die Gebühren nach den Absätzen 4 und 5 sind entsprechend anzupassen, wenn das Stu-

dienjahr in Trimester eingeteilt ist. 

 

(8) 1Das Fachministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung der wissenschaftlichen Bibliotheken durch Ver-

ordnung zu regeln. 2Die Gebühren sind nach dem Maß des Verwaltungsaufwandes oder 

nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung zu bemessen. 3Für die Überschreitung 

von Leihfristen sind Mahngebühren oder Verzugsgebühren festzusetzen.  
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§ 14 

Fälligkeit und Billigkeitsmaßnahmen 

 

(1) 1Der Studienbeitrag nach § 11, der Verwaltungskostenbeitrag nach § 12, die Langzeitstu-

diengebühr nach § 13 Absatz 1 sowie die Gebühren und Entgelte nach § 13 Absatz 3 wer-

den erstmals bei der Einschreibung fällig und dann jeweils mit Ablauf der durch die Hoch-

schule festgelegten Rückmeldefrist. 2Die Gebühr nach § 13 Abs. 6 wird mit der Anmeldung 

fällig. 3Entgelte sind vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten.  

 

(2) 1Der Studienbeitrag nach § 11 sowie die Gebühren und Entgelte nach § 13 können auf 

Antrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Entrichtung zu einer unbilligen Härte 

führen würde. 2Eine unbillige Härte liegt hinsichtlich des Studienbeitrags und der Langzeit-

studiengebühr in der Regel vor  

1. bei studienzeitverlängernden Auswirkungen einer Behinderung oder schweren Erkran-

kung oder 

2. bei studienzeitverlängernden Folgen als Opfer einer Straftat.  
3Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 2 Nr. 1 ist durch eine amtsärztliche Bescheini-

gung nachzuweisen. 4Ein Antrag nach Satz 1 kann längstens bis einen Monat nach Vorle-

sungsende des Semesters gestellt werden. 
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§ 72 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

(1) 1Bis zum 31. Januar 2003 ist ein neuer Senat nach § 97 NHG in der bis zum In-Kraft- Tre-

ten dieses Gesetzes geltenden Fassung zu wählen, der aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Gruppen nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 4 im Verhältnis 7 : 2 : 2 : 2 besteht. 2Dieser Senat 

hat bis zum 30. April 2003 vier, im Fall der Hochschule Vechta drei Mitglieder des Hochschul-

rats zu bestellen. 3Die Grundordnung, andere Ordnungen und Satzungen der Hochschule 

sind bis zum 31. Dezember 2004 an die Vorschriften dieses Gesetzes anzupassen. 4Der bei In-

Kraft-Treten dieses Gesetzes bestehende Senat und der nach Satz 1 gewählte Senat sind für 

die Aufgaben des Senats nach diesem Gesetz zuständig.  

 

(2) Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingerichteten Studiengänge gelten bis zum 31. 

Dezember 2009 als akkreditiert.  

 

(3) Die Konzile sind mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes aufgelöst.  

 

(4) 1Das Kuratorium nach § 149 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gelten-

den Fassung wird mit Ablauf des 31. Dezember 2004 aufgelöst; das Fachministerium kann 

die Frist durch Verordnung um drei Jahre verlängern. 2Dieses Kuratorium tritt an die Stelle des 

Hochschulrats und nimmt dessen Aufgaben nach diesem Gesetz wahr. 3Für andere Kurato-

rien nach § 5 Abs. 4 NHG in der bis zum In- Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung 

gelten Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 entsprechend. 4Die Frist nach Absatz 1 Satz 2 läuft für 

die Hochschulen, an denen Kuratorien bestehen, bis zum 31. Dezember 2004. 5Wird die Frist 

nach Satz 1 Halbsatz 2 verlängert, so ist die Frist nach Absatz 1 Satz 2 in der Verordnung zu 

bestimmen.  

 

(5) 1Bis zum In-Kraft-Treten des § 54 Abs. 2 bis 4 gilt § 147 Abs. 1, 2, 3 Sätze 2 und 3, Abs. 4 

Satz 2, Abs. 5 und 6 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung 

fort. 2§ 54 Abs. 2 bis 4 tritt in dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die hauptamtlichen Mitglieder 
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des Präsidiums der Hochschule Vechta ernannt oder bestellt sind, spätestens jedoch mit dem 

Ablauf des 31. Dezember 2006. 3Bis dahin obliegt dem Hochschulrat der Hochschule Vechta  

1.  die Mitwirkung am Abschluss einer Zielvereinbarung,  

2.  die Aufsicht über die Hochschule hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 47 

Satz 2 Nrn. 1 und 3,  

3.  die Beschlussfassung über die Genehmigungen nach § 18 Abs. 6.  
4Das Fachministerium soll seine Aufsicht über die Aufgabenwahrnehmung des Hochschulrats  

1.  nach Satz 3 Nr. 2 bezüglich der Aufgaben der Hochschule nach § 47 Satz 2 Nr. 1 auf eine 

allgemeine Organ- und Wirtschaftsaufsicht,  

2. nach Satz 3 Nr. 3 auf die Rechtsaufsicht einschließlich der Beachtung der haushaltsrechtli-

chen Bestimmungen beschränken.  
5§ 51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt entsprechend.  

 

(6) 1Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhandenen wissenschaftlichen und künstleri-

schen Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberingeni-

eurinnen und Oberingenieure, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten sowie Fach-

hochschuldozentinnen und Fachhochschuldozenten verbleiben in ihrem bisherigen Rechts-

verhältnis, einschließlich der jeweiligen Verlängerungsmöglichkeiten, und in ihrer bisherigen 

Gruppe. 2Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten können nach Maßgabe der §§ 58 

und 59 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung bis zum 31. 

Dezember 2004 zur Oberassistentin oder zum Oberassistenten, zur Oberingenieurin oder 

zum Oberingenieur ernannt werden.  

 

(7) 1§ 24 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung gilt bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2009 fort. 2Die Verfahren nach dieser Vorschrift sind bis zu diesem 

Zeitpunkt abzuschließen. 3Ein Nachweis herausgehobener Befähigung zu selbständiger wis-

senschaftlicher Forschung und zu qualifizierter selbständiger Lehre nach § 24 Abs. 1 NHG in 

der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung dient auch nach dem 31. De-

zember 2009 dem Nachweis zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen nach § 25 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 4 Buchst. a. 4Die Titel nach § 24 Abs. 3 und 6 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung können auch nach Ablauf des 31. Dezember 2009 geführt wer-

den.  
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(8) Die §§ 52 bis 54 NHG in der bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung 

gelten bis zum In-Kraft-Treten der in § 26 Abs. 2 vorgesehenen Regelungen in der Grund-

ordnung.  

 

(9) 1Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhandenen Präsidentinnen und Präsidenten 

verbleiben bis zur Ernennung oder Bestellung einer neuen Präsidentin oder eines neuen Prä-

sidenten in ihrem Amt und haben die Aufgaben und Befugnisse einer Präsidentin oder eines 

Präsidenten nach diesem Gesetz. 2Präsidentinnen und Präsidenten, deren Amtszeit vor dem 

31. Dezember 2004 ausläuft, können ohne öffentliche Ausschreibung der Stelle vom Senat 

wieder gewählt werden; die Vorschriften über die Findungskommission und über den Hoch-

schulrat finden auf diese Wiederwahl keine Anwendung. 3Im Fall ihrer Wiederwahl wird ihre 

Amtszeit längstens bis zum 31. Dezember 2004 verlängert. 4§ 88 NHG in der bis zum In-

Kraft- Treten dieses Gesetzes geltenden Fassung gilt für die Präsidentinnen und Präsidenten 

nach Satz 1 auch im Fall ihrer Wiederwahl fort. 5Auf ihren Antrag können diese nach Maß-

gabe des § 38 Abs. 5 in den Ruhestand treten.  

 

(10) 1Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes scheiden die vorhandenen Rektorinnen und Rekto-

ren, Prorektorinnen und Prorektoren sowie Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten aus ihren 

Ämtern aus. 2Der Senat beschließt bis zum 15. November 2002, ob eine Rektorin oder ein 

Rektor, eine Prorektorin oder ein Prorektor oder ein anderes Mitglied der Hochschullehrer-

gruppe die Geschäfte der Präsidentin oder des Präsidenten bis zur Bestellung einer Präsiden-

tin oder eines Präsidenten wahrnimmt. 3Im Übrigen führen die ehemaligen Amtsinhaberinnen 

und Amtsinhaber die Geschäfte bis zur Ernennung oder Bestellung einer Vizepräsidentin oder 

eines Vizepräsidenten mit einem entsprechenden Geschäftsbereich weiter. 4Muss die Wahr-

nehmung der Aufgaben einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten, insbesondere we-

gen des Endes der Amtszeit neu übertragen werden, so beschließt der Senat auf Vorschlag 

der Präsidentin oder des Präsidenten.  

 

(11) 1Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhandenen Kanzlerinnen und Kanzler im 

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit werden in das Amt einer hauptamtlichen Vizepräsidentin 

oder eines hauptamtlichen Vizepräsidenten übergeleitet. 2Spätestens ein halbes Jahr nach der 

Ernennung der nach diesem Gesetz gewählten Präsidentin oder des nach diesem Gesetz ge-
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wählten Präsidenten entscheidet der Senat auf Vorschlag dieser Präsidentin oder dieses Präsi-

denten, ob die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident dieses Amt weiterhin wahrnehmen 

soll. 3Auf ihren Antrag können nach Satz 1 übergeleitete Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-

denten als Beamtinnen und Beamte auf Zeit in ein Amt der Bundesbesoldungsordnung W 

übernommen werden. 4Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes vorhandenen Kanzlerinnen 

und Kanzler im Beamtenverhältnis auf Zeit werden für den Rest ihrer Amtszeit in das Amt 

einer hauptamtlichen Vizepräsidentin oder eines hauptamtlichen Vizepräsidenten übergelei-

tet. 5Die Abwahl der nach dieser Vorschrift übernommenen Vizepräsidentinnen und Vizeprä-

sidenten richtet sich nach § 40. 6Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bleibt unberührt; § 38 

Abs. 3 und 5 findet keine Anwendung. 7Läuft die Amtszeit einer hauptamtlichen Vizepräsi-

dentin oder eines hauptamtlichen Vizepräsidenten vor der Ernennung oder Bestellung eines 

Mitglieds des Präsidiums mit einem entsprechenden Geschäftsbereich ab, so führt sie oder er 

die Geschäfte bis dahin weiter.  

 

(12) 1Die Studienbeiträge nach § 11 und die Studiengebühren nach § 13 in der ab dem 1. 

Januar 2006 geltenden Fassung dieses Gesetzes sind erstmals zum Wintersemester 

2006/2007 zu erheben; bis dahin sind die §§ 11, 13 Abs. 1, 2 und 5 sowie § 14 Abs. 2 in der 

am 31. Dezember 2005 geltenden Fassung anzuwenden. 2Abweichend davon sind die Stu-

dienbeiträge von Studierenden, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2006/2007 aufge-

nommen haben, erstmals zum Sommersemester 2007 zu erheben. 

 

(13) Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nach § 135 NHG in der bis zum In-Kraft- Treten 

dieses Gesetzes geltenden Fassung staatlich anerkannten Hochschulen gelten bis zum 30. 

Juni 2007 als akkreditiert im Sinne von § 64 Abs. 1 Satz 2.  

 

(14) Die Verträge mit den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften werden 

durch dieses Gesetz nicht berührt.  

 

(15) 1Das Fachministerium evaluiert die in den §§ 11, 11 a, 13, 14 und 17 getroffenen Rege-

lungen zur Erhebung von Studienbeiträgen. 2Das Ergebnis der Evaluation ist dem Landtag 

spätestens zum 30. Juni 2010 vorzulegen. 3Ziel der Evaluation ist die Überprüfung der Aus-

wirkungen der in Satz 1 genannten Regelungen auf die Verbesserung der Lehre, die Qualität 
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der Studienergebnisse, die Weiterentwicklung der Autonomie der Hochschulen und die Ent-

wicklung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen. 4Mit der Evaluation sind die rechtlichen 

Möglichkeiten und die zu erwartenden Auswirkungen einer Übertragung der Kompetenzen 

für eine eigenständige Festlegung der Studienbeiträge auf die Hochschulen darzulegen. 
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Auszug aus dem 

Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetz 

(NHZG) 

vom 29. Januar 1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Haushaltbe-

gleitgesetzes vom 09. Dezember 2005: 

 

- nicht amtliche Fassung – 

 

§ 9 

Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen 

1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zu regeln:  

1. die Studienplatzvergabe durch die Hochschulen,  

2. die Studienplatzvergabe durch die Zentralstelle entsprechend Artikel 1 Abs. 2 des 

Staatsvertrages ,  

3. die Feststellung der Aufnahmekapazität und die Festsetzung der Normwerte entspre-

chend dem Staatsvertrag sowie  

4. die Festlegung der Zulassungsbeschränkungen und die Festsetzung der Zulassungs-

zahlen.  

2Das Fachministerium erlässt auch die Verordnungen nach Artikel 16 des Staatsvertrages. 
3Das wissenschaftliche, künstlerische und sonstige Lehrpersonal, das aus den Studienbeiträge 

nach § 11 Abs. 1 Satz 1 NHG finanziert wird, bleibt bei der Berechnung des Lehrangebots 

unberücksichtigt. 

 

§ 10 

Festsetzungen im Haushaltsplan 

Sind in den Fällen des Artikels 7 Abs. 2 Satz 2 des Staatsvertrages im Haushaltsplan des Lan-

des abweichend von Artikel 16 Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages für die jeweilige Hochschule 

die Zulassungszahlen für die Studiengänge durch eine verbindliche Erläuterung festgesetzt 

worden, so sind diese maßgeblich. 


	§ 9

